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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs1;

EStG 1988 §5;

Rechtssatz

Der auf § 4 Abs. 1 EStG 1988 gestützten Ansicht, der Gesetzgeber habe "mit dem EStG 1988 mehrfach klargestellt",

dass er für steuerliche Zwecke Grund und Boden einerseits und Gebäude andererseits nicht als Einheit ansehe, kann

ungeachtet des Umstandes, dass nach dieser gesetzlichen Bestimmung (bei einem Abgabep;ichtigen, der seinen

Gewinn nach dieser gesetzlichen Bestimmung und nicht nach § 5 EStG 1988 ermittelt) Gewinne und Verluste aus der

Veräußerung oder Entnahme und sonstige Wertänderungen von Grund und Boden, der zum Anlagevermögen gehört,

nicht zu berücksichtigen sind, nicht gefolgt werden.
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